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§ 74d

Modul 4 – Ausbildung für Führungskräfte

 

Ziel der Ausbildung für Führungskräfte ist das Erlangen und die Vertiefung verwendungsbezogener Quali kationen,

insbesondere in den Bereichen Kommunikations-, Team- und Kon iktfähigkeit und die Vermittlung neuer

Organisationsformen, Planungs- und Entscheidungstechniken sowie das Erlangen moderner

Führungsverhaltensweisen.

 

(Anm: LGBl. Nr. 54/2005)
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